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VORLAGE 

 
Gremium Status Datum 

Ortsgemeinderat Dornholzhausen öffentlich 21.09.2021 

 
 

 
Bauantrag für ein Vorhaben in Dornholzhausen, Auf der Heide 
Grundwasserentnahme zur Trink- und Brauchwasserversorgung über eine 
Wasserversorgungsanlage 
 
 
Hinweis:  
 
Auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung (GemO) über Ausschließungsgründe wird hingewiesen. Alle Beteiligten 
werden gebeten, (gegebenenfalls) vorliegende Ausschließungsgründe mitzuteilen. 

 

Sachverhalt: 
 
Geplant ist die Wasserversorgung über einen Bohrbrunnen in Dornholzhausen, Auf 
der Heide, Flur 3, Flurstück 43/3. Das Wasser soll für den landwirtschaftlichen 
Hofbetrieb sowie das Tränken von Vieh auf der Weide genutzt werden. Nach den Bohr- 
und Ausbauarbeiten wird ein PE-Brunnenschacht eingebracht und eine 
Unterwasserpumpe eingebaut. Über einen Membrandruckkessel, Erdkabel und 
Wasserleitungen aus PE wird die Versorgung der Verbraucher ermöglicht. Die 
geplante Entnahmemenge beläuft sich auf 30 m³ pro Tag. 
 
Das Vorhaben liegt im Außenbereich, so dass sich die Zulässigkeit nach § 35 
Baugesetzbuch (BauGB) ergibt. Hiernach ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn es 
öffentlichen Belangen nicht entgegensteht. Nach § 35 Absätzen 3 und 6 liegt eine 
Beeinträchtigung öffentlicher Belange insbesondere dann vor, wenn das Vorhaben 
den Darstellungen eines Landschaftsplans, insbesondere des Wasser-, Abfall- oder 
Immissionsschutzrechts, widerspricht und schädliche Umwelteinwirkungen 
hervorrufen kann sowie die Wasserwirtschaft gefährdet. Die hohe Entnahmemenge 
lässt hier eine negative Entwicklung des Grundwasserreservoirs, besonders in Bezug 
auf die Wassergewinnungsanlage Brunnen Dornholzhausen erwarten. 
 
Über die Zulässigkeit eines Vorhabens entscheidet die Bauaufsichtsbehörde 
(Kreisverwaltung) im Einvernehmen mit der Ortsgemeinde. Gemäß § 36 BauGB gilt 
das Einvernehmen der Ortsgemeinde Dornholzhausen als erteilt, wenn nicht bis zum 
23. September 2021 widersprochen wird. 
 
 

 



 
Beschlussvorschlag: 
 
Von Seiten der Ortsgemeinde Dornholzhausen wird das Einvernehmen gemäß § 36 
BauGB zu der beantragten Wasserversorgung über einen Bohrbrunnen in 
Dornholzhausen, Auf der Heide, Flur 3, Flurstück 43/3 versagt. 
 

 
 
 
Uwe Bruchhäuser 
Bürgermeister 
 
 


	Gremium
	Ostatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag

